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41. Verein zur Förderung der Bildung in der  
Erzdiözese Salzburg: Statut

1.	 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich des Vereins
	 1.1	� Der Verein führt den Namen „Verein zur Förderung der Bil-

dung in der Erzdiözese Salzburg“.
	 1.2	� Er hat seinen Sitz in 5020 Salzburg und erstreckt seine Tätigkeit 

auf das Bundesgebiet der Republik Österreich, insbesondere 
auf das Gebiet der Erzdiözese Salzburg. 

2.	 Zweck des Vereins / Gemeinnützigkeit
	 2.1	� Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, ver-

folgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne der §§ 34 ff BAO. Er bezweckt die Kinder- und Jugend-
fürsorge sowie die Förderung der Aus- und Weiterbildung von 
Kindern, Jugendlichen, Studierenden und Erwachsenen.

	 2.2	� Der Verein ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Ein sich 
allenfalls ergebender Zufallsgewinn ist ausschließlich zur Erfül-
lung des gemeinnütziges Vereinszwecks zu verwenden.

	 2.3	� Es dürfen an Mitglieder oder nahestehende Personen durch den 
Verein keinerlei Vermögensvorteile zugewendet werden. Gene-
rell dürfen keine Personen durch Verwaltungsausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Vereinsmit-
glieder haben keinerlei Ansprüche auf Mittel des Vereins bei 
ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins.

	 2.4	� Erhaltene Spendenmittel dürfen ausschließlich für die unter 
Punkt 2.1. angeführten Zwecke verwendet werden.

3.	 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks
	 3.1	� Die erforderlichen finanziellen Mittel zur Erreichung des Ver-

einszwecks sollen wie folgt aufgebracht werden (materielle Mit-
tel):

		  a)	 Mitgliedsbeiträge;
		  b)	� Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse, Erbschaften und 

sonstige Zuwendungen;
		  c)	 Förderungen und Subventionen;
		  d)	 Sponsor- und Werbeeinnahmen;
		  e)	� Einnahmen aus Veranstaltungen, Seminaren, Vorträgen oder 

Workshops;
		  f)	� Einnahmen aus Publikationen, Druckwerken und Medien 

aller Art;
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		  g)	� Erträge aus Vermögensverwaltung (Zinsen, sonstige Kapi-
talerträge, etc.).

	 3.2	� Für die Verwirklichung des Vereinszweckes vorgesehene Tätig-
keiten (ideelle Mittel) sind:

		  a)	� Zuwendungen iSd § 40a Z 1 BAO von Mitteln an spenden-
begünstigte Einrichtungen der Erzdiözese Salzburg oder ei-
nes ihrer Jurisdiktion unterliegenden Rechtsträgers zur un-
mittelbaren Förderung eines von diesem Verein verfolgten 
Zwecks;

		  b)	� entgeltliche Leistungserbringung ohne Gewinnerzielungs-
absicht gegenüber gemäß §§ 34 bis 47 BAO abgabenrecht-
lich begünstigten Körperschaften, deren Tätigkeit einen 
Zweck fördert, der auch vom Verein verfolgt wird (Zweck-
überschneidung; § 40a Z 2 BAO);

		  c)	� Werbe- und Informationstätigkeiten, die dem Zweck des 
Vereins dienlich sind;

		  d)	� Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren, Vorträgen 
und Workshops, die dem Zweck des Vereins dienlich sind.

		�  Der Verein kann sich zur Erfüllung seines gemeinnützigen 
Zwecks eines (oder mehrerer) Erfüllungsgehilfen bedienen. In 
diesen Fällen muss aber sichergestellt sein, dass dessen Wirken 
wie das eigene Wirken des Vereins anzusehen ist.

4.	 Arten der Mitgliedschaft
	 4.1	� Der Verein hat nur ordentliche Mitglieder.
	 4.2	� Großspender können nach Beschlussfassung im Vorstand zu 

Ehrenmitgliedern ernannt werden. Diesen kommen keinerlei 
Mitgliedschaftsrechte zu.

5.	 Mitglieder
	 5.1	� Mitglieder des Vereins können physische oder juristische Per-

sonen sein.
	 5.2	� Mitglieder des Vereins sind die Erzdiözese Salzburg, das „Col-

legium Borromäum – Schulstiftung der Erzdiözese Salzburg“ 
sowie die „St. Erentrudis-Stiftung der Erzdiözese Salzburg für 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder und Ju-
gendliche“, alle mit Sitz in 5020 Salzburg.

	 5.3	� Über die Aufnahme von weiteren Vereinsmitgliedern entschei-
det der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Grün-
den verweigert werden.

	 5.4	� Die Ernennung von Ehrenmitgliedern erfolgt auf Antrag des 
Vorstands durch die Generalversammlung.
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6.	 Beendigung der Mitgliedschaft
	 6.1	� Die Mitgliedschaft erlischt bei juristischen Personen durch Ver-

lust der Rechtspersönlichkeit, bei natürlichen Personen durch 
Tod, freiwilligen Austritt, oder durch Ausschluss.

	 6.2	� Der Ausschluss eines Mitglieds kann durch Beschluss im Vor-
stand erfolgen.

	 6.3	� Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann von der Gene-
ralversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen wer-
den.

7.	 Rechte und Pflichten der Mitglieder
	 7.1	� Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des 

Vereins teilzunehmen. 
	 7.2	� Die juristischen Personen entsenden jeweils einen bevollmäch-

tigten Vertreter. 
	 7.3	� Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach 

Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Anse-
hen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie 
haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsor-
gane zu beachten.

8.	 Organe des Vereins
	 8.1	� Die Organe des Vereins sind: 
		  a)	 die Generalversammlung; 
		  b)	 der Vorstand; 
		  c)	 die Rechnungsprüfer;
		  d)	 das Schiedsgericht.
	 8.2.	�Die Organe haben nach den Grundsätzen des katholischen Kir-

chenrechts für Vermögensverwalter und mit der Sorgfalt eines 
bonus pater familias (c. 1284 § 1 CIC) zu agieren und sind in 
allen Angelegenheiten des Vereins zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Die Tätigkeit hat sich stets am Vereinszweck zu orien-
tieren.

9.	 Die Generalversammlung
	 9.1	� Die Generalversammlung findet mindestens einmal jährlich in 

Präsenz oder mittels Videokonferenz statt.
	 9.2	� Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf:
		  a)	� Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalver-

sammlung,
		  b)	� schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mit-

glieder,
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		  c)	 Verlangen der Rechnungsprüfer,
		  binnen vier Wochen statt.
	 9.3	� Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen 

Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei 
Wochen vor dem Termin schriftlich oder per E-Mail unter Be-
kanntgabe einer Tagesordnung einzuladen. Die Einberufung 
erfolgt durch den/die Obmann/Obfrau. Anträge zur General-
versammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der 
Generalversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen.

	 9.4	� Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmebe-
rechtigt. Juristische Personen werden jeweils durch einen Be-
vollmächtigten vertreten. Die Übertragung des Stimmrechts auf 
ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächti-
gung ist zulässig.

	 9.5	� Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
Erschienenen beschlussfähig.

	 9.6	� Die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in 
der Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereins geändert 
oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer 
qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gül-
tigen Stimmen.

	 9.7	� Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der/die Ob-
mann/Obfrau, in dessen/deren Verhinderung sein/e/ihr/e Stell-
vertreter/in. 

10.	 Aufgaben der Generalversammlung
	 Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
	 a)	� Beschlussfassung über Budget;
	 b)	� Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts 

und des Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rech-
nungsprüfer;

	 c)	� Wahl der Rechnungsprüfer;
	 d)	� Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprü-

fern und Verein;
	 e)	� Entlastung des Vorstands;
	 f)	� Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige 

Auflösung des Vereins;
	 g)	� Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesord-

nung stehende Fragen.
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11.	 Der Vorstand
	 11.1	� Der Vorstand besteht aus mindestens 2 und maximal 3 Perso-

nen. 
	 11.2	� Aufgrund ihrer Funktion gehören der/die Ökonom/Ökono-

min der Erzdiözese Salzburg und der Leiter / die Leiterin des 
Amtes für Schule und Bildung der Erzdiözese Salzburg dem 
Vorstand an (amtliche Vorstandsmitglieder).

	 11.3	� Ein weiteres Mitglied kann von der Generalversammlung er-
nannt werden.

	 11.4	� Die Funktionsdauer wird auf die Dauer von 5 Jahren festge-
legt bzw. ist bei den amtlichen Vorstandsmitgliedern auf die 
Dauer ihrer Funktion in der Erzdiözese Salzburg begrenzt.

	 11.5	� Jede Funktion im Vorstand ist persönlich auszuüben. Die 
amtlichen Mitglieder sind berechtigt, ihre Mitgliedschaft im 
Vorstand an geeignete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu 
delegieren.

	 11.6	� Der Vorstand hat als Vorsitzende/n einen Obmann oder eine 
Obfrau. Dies ist Kraft Amtes der Ökonom der Erzdiözese 
Salzburg. 

	 11.7	� Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine/n Obmann-Stell-
vertreter/Stellvertreterin, sowie – sofern ein weiteres Vor-
standsmitglied bestellt wurde – eine/n Schriftführer/in. Diese 
Funktionen können im Rotationsprinzip vergeben werden.

	 11.8	� Der Vorstand wird vom Obmann/von der Obfrau, bei Ver-
hinderung vom/von der Stellvertreter/in, schriftlich oder 
mündlich einberufen. 

	 11.9	� Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder 
eingeladen wurden und mindestens die Hälfte von ihnen an-
wesend ist.

     11.10	� Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmen-
mehrheit; bei Vorhandensein von lediglich zwei Vorstands-
mitgliedern werden Beschlüsse einstimmig gefasst.

12.	 Aufgaben des Vorstands
	 12.1	� Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Ihm kommen 

alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen 
Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich 
fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:

		  a)	� Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins ent-
sprechenden Rechnungswesens mit laufender Aufzeich-
nung der Einnahmen/Ausgaben und Führung eines Ver-
mögensverzeichnisses;
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		  b)	� Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsbe-
richts und des Rechnungsabschlusses;

		  c)	� Entscheidung über Zuwendungen gemäß Punkt 3.2 lit a) 
dieser Statuten;

		  d)	� Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung; 
		  e)	� Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätig-

keit, die Vereinsgebarung und den geprüften Rechnungs-
abschluss;

		  f)	� Verwaltung des Vereinsvermögens;
		  g)	� Beschlussfassung zur Aufnahme und zum Ausschluss von 

Ehrenmitgliedern;
		  h)	� Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins.

13.	 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder
	 13.1	� Der/die Obmann/Obfrau führt die laufenden Geschäfte des 

Vereins. 
	 13.2	� Der/die Obmann/Obfrau vertritt den Verein nach außen. 

Schriftliche Ausfertigungen des Vereins sowie der Abschluss 
von Verträgen aller Art bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Un-
terschriften des/der Obmanns/Obfrau und eines weiteren 
Vorstandmitgliedes. 

	 13.3	� Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach 
außen zu vertreten bzw. für ihn zu zeichnen, können aus-
schließlich von den in Punkt 11.2 genannten Vorstandsmit-
gliedern erteilt werden.

	 13.4	� Bei Gefahr im Verzug ist der/die Obmann/Obfrau berech-
tigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich 
der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter ei-
gener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; 
im Innenverhältnis bedürfen diese jedoch der nachträglichen 
Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.

	 13.5	� Der/die Obmann/Obfrau führt den Vorsitz in der General-
versammlung und im Vorstand.

	 13.6	� Der/die Schriftführer/in führt die Protokolle der Generalver-
sammlung und des Vorstands.

14.	 Rechnungsprüfer
	 14.1	� Zwei Rechnungsprüfer/innen werden von der Generalver-

sammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Wieder-
wahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ 
– mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, des-
sen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist.
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	 14.2	� Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskon
trolle sowie die Prüfung der Finanzgebarung des Vereins im 
Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
und die statutengemäße Verwendung der Mittel. Der Vor-
stand hat den Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterla-
gen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
Die Rechnungsprüfer haben dem Vorstand über das Ergebnis 
der Prüfung zu berichten.

	 14.3	� Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein be-
dürfen der Genehmigung durch die Generalversammlung.

15.	 Aufsicht und zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte
	 15.1	� Die Gebarung des Vereins unterliegt der Aufsicht der Erz

diözese Salzburg im Sinne des c. 1287 § 1 CIC. 
	 15.2	� Die finanziellen Mittel sind unter Beachtung der Grundsätze 

der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und Transparenz aus-
schließlich für statutengemäße Zwecke einzusetzen. Ein un-
angemessen hohes Vermögen darf nicht angehäuft werden.

	 15.3	� Intabulationspflichtige Rechtsgeschäfte bedürfen der Zu-
stimmung durch die entsprechenden Gremien der Erzdiözese 
Salzburg.

16.	 Schiedsgericht
	 16.1	� Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis ent- 

stehenden Streitigkeiten ist das vereinsinterne Schiedsgericht 
berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des 
Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den  
§§ 577 ff ZPO.

	 16.2	� Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereins-
mitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass ein 
Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schrift-
lich namhaft macht. Über Aufforderung durch den Vorstand 
binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb 
von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts 
namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb 
von sieben Tagen wählen die namhaft gemachten Schieds-
richter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mit-
glied zum/zur Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das 
Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Or-
gan – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, 
dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist.
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	 16.3	� Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung 
beiderseitigen Gehörs bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder 
mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem 
Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsin-
tern endgültig.

17.	 Auflösung des Vereins
	 17.1	� Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Ge-

neralversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der ab-
gegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

	 17.2	� Die Generalversammlung hat – sofern Vereinsvermögen vor-
handen ist – über die Abwicklung zu beschließen. Insbeson-
dere hat sie einen Abwickler zu berufen und einen Beschluss 
darüber zu fassen, wem das nach Abdeckung der Passiva ver-
bleibende Vereinsvermögen zu übertragen ist.

	 17.3	� Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen 
begünstigten Vereinszwecks ist das nach Abdeckung der Pas-
siva verbleibende Vereinsvermögen für die in diesem Statut 
angeführten gemäß § 4a Abs 2 EStG 1988 begünstigten Zwe-
cke zu verwenden. 

	 17.4	� Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung bin-
nen vier Wochen nach Beschlussfassung der zuständigen Ver-
einsbehörde schriftlich anzuzeigen.

Datum Pfarre Firmspender
24.05.2025 Abtenau Erzabt Mag. Jakob Auer OSB
21.06.2025 Jugendzentrum Yoco Domkap. Mag. Harald Mattel

42. Firmungen: Ergänzung, Korrektur

43. „Collegium Borromäum – Schulstiftung der  
Erzdiözese Salzburg“: Änderung des Statuts –  

Kenntnisnahme
Das Statut der Stiftung „Collegium Borromäum – Schulstiftung der 
Erzdiözese Salzburg“ – einer Einrichtung gemäß Art II. des Konkor-
dats BGBl. Nr. 2/1934 - wurde aktualisiert und dem Kultusamt am 
10.4.2025 übermittelt.
Wenn auch nachträgliche Änderungen keiner formellen Kenntnis-
nahme im Sinne Artikel II, X und XV des Konkordats 1933 unterlie-
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gen, wird aus Zwecken der Klarheit der Erhalt des aktualisierten Sta-
tuts bestätigt.

Wien, am 10. April 2025

Für die Bundesministerin für Europa, Integration und Familie:
Welzig

44. Diözesanbibliothek Salzburg: Statut – Änderung
Auf Ersuchen des Archivs der Erzdiözese Salzburg und der Diözesan-
bibliothek wird eine Änderung des Statuts (VBl. 2012, S. 74-76) in § 3 
(4) verfügt. Die Senkung der Sperrfrist für Veräußerung von Bü-
chern auf das Jahr 1800 bezieht sich auf die praktische Erfahrung, 
dass bei allgemein bekannten Werken der Theologie und der katholi-
schen Erbauungsliteratur bereits vor 1850 eine so große Verbreitung 
besteht, dass die Aufbewahrung aller übernommenen Bände nicht 
mehr erforderlich ist. Dem Änderungsansuchen wurde im Konsisto-
rium und durch Herrn Erzbischof zugestimmt.  Somit lautet der ent-
sprechende Text im Statut:

§ 3 Aufgaben 
(1)	� Die DBS bewahrt und pflegt die wissenschaftlichen Buchbestände 

der Erzdiözese, soweit sie nicht in anderen, eigens dafür bestimm-
ten Spezialbibliotheken verwaltet werden, und erschließt sie für 
die Benutzung. Sie ist zuständiger Ansprechpartner für die fachli-
che Beratung und bibliothekarische Informationsversorgung der 
diözesanen Dienststellen und zentrale Anlaufstelle in allen biblio-
thekarischen Fragen auch für sonstige kirchliche Einrichtungen im 
Bereich der Erzdiözese. Sie steht allen interessierten Nutzern im 
Rahmen der jeweils gültigen Benutzungsordnung des Archivs der 
Erzdiözese offen. Ein Anspruch auf Benutzungserlaubnis besteht 
jedoch nicht.

(2)	� Die Diözesanbibliothek sichert, erschließt und pflegt wertvolle 
historische Sammlungen und leistet beratende Hilfestellungen für 
Pfarren und andere kirchliche Einrichtungen, die im Besitz von 
alten Buchbeständen sind. Sie stellt thematische oder bibliographi-
sche Informationen aus der Geschichte der Erzdiözese oder der 
Institution sowie historisch-biographische Informationen zu Per-
sonen aus der Diözesangeschichte bereit und ist zuständig für das 
Erstellen von thematischen Sammlungen.
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(3)	� Die Erwerbungen des Diözesanarchivs sind Bestandteil der Diö-
zesanbibliothek. Ein Schwerpunkt im Bestandsaufbau der Diö
zesanbibliothek ist die Diözesangeschichte. Weitere Erwerbungs-
schwerpunkte sind Literatur für die kirchliche Verwaltung, Litera-
tur, die von kirchlichen Stellen herausgegeben wird, Literatur, die 
von oder über Amtsträger geschrieben wurde, von kirchen-spezi-
fischen Schriftgattungen wie Liturgica, Amtsdruckschriften oder 
Gesangsbücher (bes. diözesane), Informationen zu Partnerdiöze-
sen oder Partnerinstitutionen im angemessenen Umfang.

(4)	� Die Diözesanbibliothek erwirbt ihrem Zweck entsprechendes Bi-
bliotheksgut durch Ablieferung seitens kirchlicher Stellen, Kauf, 
Tausch oder Schenkung. Dem Bibliothekszweck nicht entspre-
chende Literatur, die Eigentum der DBS geworden ist, darf nach 
interner Entscheidung der Bibliotheksleitung veräußert und der 
Erlös dem Bibliothekszweck zugeführt werden. Dies gilt nicht 
für Literatur vor 1800.

(5)	 Die Diözesanbibliothek ist Sammelstelle (…) 

45. Personalnachrichten
•	Diözesane Frauenkommission (19.05.2025-31.12.2026)
	 Mitglied: Mag. Renate Orth-Haberler
	 Manuela Maier  BA BA
	 Univ.-Prof. Dr. Ines Weber

•	Kardinal König-Kunstfonds - Kuratorium (28.05.2025-31.12.2028)
	� Geschäftsführender Vorsitzender: Domkap. MMMag. Dr. Roland 

Kerschbaum

•	Katholische Jugend Salzburg (27.07.2025-27.07.2028)
	 1. Ehrenamtl. Vorsitzender: Philip Frenkenberger
	 2. Ehrenamtl. Vorsitzende: Svenja Bergmeir
	 3. Ehrenamtl. Vorsitzender: Raphael Elias Schnöll

46. Mitteilungen
•	Neue Adresse

Erzb. Pfarramt
Forstau
Prehauserplatz  1
5550 Radstadt
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Erzb. Ordinariat
Salzburg, 10. Juni 2025

	lic.iur.can. Dr. Elisabeth Kandler-Mayr	 Mag. Harald Mattel
	 Ordinariatskanzlerin	 Generalvikar
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